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Antrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wen-
gert, Inge Aures, Susann Biedefeld, Dr. Christoph Rabenstein, 
Kathi Petersen, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Reinhold Strobl, 
Harald Güller, Günther Knoblauch, Dr. Herbert Kränzlein, Georg 
Rosenthal, Martina Fehlner, Annette Karl, Andreas Lotte, Bern-
hard Roos, Ruth Müller und Fraktion (SPD) 

Ländlichen Raum stärken – LEADER-Kürzung zurücknehmen  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die durch die neuen LEADER-
Förderrichtlinien für den Zeitraum 2014 bis 2020/2023 erfolgte Kür-
zung der Förderung von 19 Prozent durch die Anhebung des Net-
tofördersatzes auf bis zu 90 Prozent auszugleichen. 

Die Landesmittel sind entsprechend zu erhöhen. 

 

 

Begründung: 

Mit dem EU-Maßnahmenprogramm LEADER unterstützt der Freistaat 
ländliche Regionen auf ihrem Weg hin zu einer selbstbestimmten 
Entwicklung. Das bayerische LEADER-Gebiet umfasst dabei 86 Pro-
zent der Landesfläche sowie 58 Prozent der bayerischen Bevölke-
rung. Für die Förderperiode 2014 bis 2020/2023 stehen dafür insge-
samt 110 Mio. Euro an EU- und Landesmitteln zur Verfügung. 

Bayernweit konnten auf diese Weise viele Einzelmaßnahmen reali-
siert werden, die im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zur At-
traktivitätssteigerung der einzelnen Regionen nachhaltig beigetragen 
haben. 

Während in der alten Fassung der LEADER-Förderrichtlinien die zu-
wendungsfähigen Kosten die Umsatzsteuer umfasste, ist dies in der 
neuen Fassung vom 17.10.2016 allerdings nicht mehr der Fall. Dies 
entspricht einer Kürzung der Förderung um 19 Prozent, womit der 
Nettofördersatz auf unter 50 Prozent gefallen ist. Gerade LAG-Gebie-
te (LAG = Lokale Aktionsgruppe) in strukturell benachteiligten Regio-
nen trifft diese Kürzung besonders hart, weil sich dadurch die Finan-
zierung förderfähiger Maßnahmen insgesamt erschwert hat. 

Um die Erfolgsgeschichte LEADER wie bisher fortführen zu können, 
muss der Nettoförderhöchstsatz für LAG-Gebiete in Räumen mit be-
sonderem Handlungsbedarf auf bis zu 90 Prozent angehoben werden. 
Auf diese Weise wird der Wegfall der Umsatzsteuer aus den zuwen-
dungsfähigen Kosten kompensiert werden können. Die Landesmittel 
sind entsprechend zu erhöhen. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Antrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer u.a. und 
Fraktion (SPD) 
Drs. 17/17304 

Ländlichen Raum stärken - LEADER-Kürzung zu-
rücknehmen  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Horst Arnold 
Mitberichterstatter: Walter Taubeneder 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen und der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen haben den Antrag mit-
beraten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 64. Sitzung am 8. November 2017 
beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 174. Sitzung 
am 30. November 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: kein Votum 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Antrag in seiner 68. Sitzung am 5. De-
zember 2017 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Angelika Schorer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Klaus Adelt, 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Weng-
ert, Inge Aures, Susann Biedefeld, Dr. Christoph Rabenstein, 
Kathi Petersen, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Reinhold Strobl, 
Harald Güller, Günther Knoblauch, Dr. Herbert Kränzlein, Georg 
Rosenthal, Martina Fehlner, Annette Karl, Andreas Lotte, Bern-
hard Roos, Ruth Müller und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/17304, 17/19591 

Ländlichen Raum stärken – LEADER-Kürzung zurücknehmen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 1 der Anlage zur Tagesordnung. 

Das ist der Antrag der SPD betreffend "Neuregelung der bundesstaatlichen Finanzbe

ziehungen – Negative Folgen für Autobahndirektion Süd entschärfen!" auf Drucksa

che 17/17180, der auf Wunsch der Fraktion gesondert beraten werden soll.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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